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40 Das Rote Kreuz

Cine IliwEnäung von 2000 kranken
hat das schweizerische Note Kreuz durch das internationale Rotkreuz-Komitee in Genf er-

halten. Die japanische Kaiserin Shüken hatte seinerzeit einen Fonds errichtet, dessen Zins-
crträgnis für Unterstützung von Friedensarbeiten des Roten Kreuzes bestimmt war. Mit
der Ausrichtung ist das internationale Komitee in Genf betraut. Die Verteilung des

Zinses pro l922 im Betrag von total 25,000 Schweizerfranken ist kürzlich bekannt gemacht

worden. Es erhalten die Rotkreuz-Vereine von Oesterreich Fr. 3000, Esthland 2000, Finn-
land 2000, Frankreich 2000, Ungarn 3000, Rumänien 2000, Jugoslawen 3000, Siam
2000, Schweden 2000, Schweiz 2000 und Tschechoslovakei 2000. Bei der Begründung
des schweizerischen Betreffnisses wird unsere Betätigung in der Bekämpfung der Epidemien
und die Hilfsaktion für Rußland hervorgehoben.
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Meine Herren! Herr Regiernngsrat I)r.
Aemmcr hat mich ersucht, an Ihrer Ver-
sammlung über die Kurpfuscherfrage zu re-

ferieren. Es ist dies ein Thema, das in den

letzten Jahren verschiedentlich an Aerztekon-

gressen, in medizinischen Zeitschriften, in Bro-
schüren und in der Tagespresse erörtert worden

ist und das durch gewisse Initiativen, die in
verschiedenen Kantonen in der letzten Zeit
laneiert worden sind, ein lebhaftes Interesse
der Gesundheitsbehörden gerade heute bean-

sprachen kann. Als Kurpfuscher bezeichnet

man denjenigen, der ohne ein vorhergegan-

genes medizinisches Studium und ohne einen

Befähigungsnachweis vor einer staatlichen

Prüfungskommission erbracht zu haben, ge-

werbsmäßig die Heilkunde ausübt.

Das Kurpfuscherunwesen ist in unserm Land

offenbar ein alteingewurzeltes Uebel. Schon
vom 17. Jahrhunden an finden wir gesetz-

liche Bestimmungen gegen die fremden und

einheimischen Marktschreier und Quacksalber
oder Stumpelärzte, wie die erlassenen Ver-
ordnungen damals die wilden Aerzte betitelten.

Ein vom Jahr 1733 datierter bernischer Er-

laß bedroht solche, welche Kranke besorgen,

ohne vorher, entweder durch die medizinische

Fakultät, die chirurgische Sozietät der Haupt-
stadt oder die äußern autorisierten Kommunen

im Land genau und sorgfältig geprüft worden

zu sein und die obrigkeitliche Bewilligung er-

halten zu haben, mit Gefangenschaft oder nach

Umständen mit Strafen an Ehr, Leib und Gut.

Eine drastische Schilderung vom Kurpfuscher-

Wesen zu Anfang des verflossenen Jahrhunderts
gibt uns auch Jeremias Gotthelf im „Annebäbi

Jowäger". Wir lächeln über seine Schildcrun-

gen des Quacksalbers, der die Gebresten seiner

Patienten durch einen Blick in eine Flasche

klaren Wassers bestimmte, und jenes Charta-
tans, jenes Doktors im Emdtal bei Frutigen,
der den Weibern die Hand auf die Brust

legte und mit ihnen betete, oder, wenn mau

ihn um Rat frug für einen Kranken im Emmen-

tal, ein Fernrohr nahm und kaltblütig nach

der Himmelsgegend hinsah, wo das Emmental

lag, um zu ergründen, ob der Patient den

Glauben hätte oder nicht. Und die Leute sahen

solchen Manövern auf das gläubigste zu. Und

doch, sinnloser waren diese Prozeduren nicht,


	Eine Zuwendung von 2000 Franken

